
302 UCHBESPRECHUNG

chenen Fragen ausführlich. Dıie Schlufßfolgerungen leiıben hinter dem in der Einleitung angesprochenen
Maßstab Beitrag ZUr ‚Strukturanalyse des Reichskörpers« (S5 1) deutlich zurück (Zusammenfassung

159—-164). Die deutschen und europäischen Großmächte sınd entscheidend. Teıls kommt der chwäbıi-
sche Kreıs ungeschoren davon und verliert sıch in seine Probleme, hne s1e lösen, teıls wiırd VO: Kaıser

Interesse Österreichs instrumentalısıert. Dıie Substanz des reises ıst nıcht groß, wI1ıe s1e in der
Lıiıteratur SCrn gesehen wurde. Alfred Schröcker

STEFAN MOÖRZ: Aufgeklärter Absolutismus in der Kurpfalz während der Mannheimer Regierungszeıit des
Kurfürsten Karl Theodor (1742-1777) (Veröffentlichungen der Kommissıon für geschichtliche Landes-
kunde ın Baden-Württemberg, Reihe B: Forschungen, Bd 120). Stuttgart Kohlhammer Verlag 1991
‚K X14 und 4772 mıt und eingel. Faltblätter. Kart. 58,—.

Die von Mörz vorgelegte Untersuchung 1st cht als Biographie konzipiert, wenngleich sıie der Persönlich-
keit Karl Theodors großen Raum einräumt. Ihm SOWI1e seıner persönlıchen Umgebung 1st 1Im Wesentlichen
das Kapıtel gewidmet. Morz entwirtft Jler eın eindrucksvolles Bıld des Kurfürsten und vermuittelt die
vieltachen Spannungen, in denen dieser in vielem exemplarisch für die Regenten seiner Zeıt stand. Im
zweıten und dritten Teil weıtet sıch die Biographie ZUu!r Darstellung der »Realıtät des kurpfälzischen
(aufgeklärten) Absolutismus in Organisatıon und Praxıs« (D 9 Dabeı bleibt die Person des Kurfürsten
steties Interpretament. Der zweıte Teil der Arbeıit arl eodor als Landesfürst) verdient besondere
Beachtung, weıl 1er grundlegende Erkenntnisse erarbeitet werden: Mörz erteılt etaılliert Auskuntft ber
Behördenorganisation, Beamte und Personal, Regierungsweise und die Möglichkeiten der Entscheidungs-
findung Ptälzer Hoftf. Der Vertasser hatte diesem Komplex bereits 1986 Ergebnisse vorgelegt
(Verwaltungsstrukturen der Kurpfalz Z.U; Zeıtpunkt des bayerischen Erbtfalls, in Mitteilungen des
historıschen 'ereins der 'al7z 8 9 1986, 403 ff.; der Artikel wurde weshalb? nıcht 1Ns Literaturverzeich-
N1ıs aufgenommen.). Im dritten, dem umfangreichsten Teıl werden der Frage »aufgeklärter Absolutis-
INUS« großflächig alle Bereiche der Innenpolitik (von der Verwaltung, den Fınanzen und der Wırtschaft bıs
hın Justız, Medizinalwesen und Wohlfahrtspolitik) behandelt.

diesem Ort besonders interessieren dürfte VOT allem die Politik Kar/ l Theodors gegenüber den
Kırchen, umal SIC| die kirchlichen Verhältnisse 1ın den Landen Karl Theodors außerst prekär gestalteten.
Abgesehen Von den spezifischen Sıtuationen iın den verschiedenen Landesteılen, alle drei Reich
tolerierten Konftessionen und Z.U) Teil durch Sonderregelungen abgesichert. Nach der Herr-
schaftsübernahme der Kurpfalz durch die katholischen Neuburger Pfalzgrafen die Katholıken,
einst rechtlose Minderkheıt, Zur bevorrechtigten Kontession geworden, nıcht zuletzt auf die Besetzung
der Beamtenstellen Finfluß hatte. Erschwerend aut die estaatlıch-kirchlichen Beziehungen wirkte sıch der
Umstand auUS, die katholischen Untertanen arl Theodors nıcht wenıger als wolt Erzbischöfen und
Bischöfen, die fast alle zugleich Reichsftürsten WarcCcH, unterstanden. Kirchenpolitische Mafßnahmen
durchzusetzen ertorderte also meiıst langwierige Verhandlungen mıt den beteiligten Ordinarıaten und
Vikariaten. Hıerzu einıge Anmerkungen:

In der olıtık den Kirchen gegenüber begegnen die »alten« staatskirchlichen Ziele, wobei Parallelen
hinsichtlich der reı Kontessionen beobachten sınd. Dıie Regierung des katholischen Kurtfürsten über
seıne protestantischen Untertanen trıeb kuriose Blüten: 5o eLWAa, WenNnn 1/49 die Verhängung von

»Kirchenbußen 1mM katholischen Stil« rechtfertigt wurde mit dem Hınweıs, der Kurtürst habe als
»Ep1scopus« der Protestanten das Recht, sowohl zıviıle wıe kirchliche Straten verhängen. Eınıige
Streıittälle werden relatıv breit dargestellt kırchliches Asylwesen; Exemtion der Hofkapelle; Reduktion der
Feıiertage, wobel der Kurfürst auf der Verkündigung durch seiıne weltlichen Behörden estand). Morz folgt
1Jer den gängıgen Interpretationslinien: Der Staat ZO$ ımmer mehr Macht sıch, die Kirche ging in der
Folge ıhrer ten Rechte verlustig, die allgemeinen Klagen belegen Als Korrektiv dieser Sıcht sollten
ımmer wieder einmal die grundsätzlıchen Überlegungen ZU! Verhältnis VO|  —_ Kırche und Staat herangezo-
SCh werden, die Rudolt Reinhardt schon Vor Jahren ın die Dıiıskussion eingebracht hat (Bemerkungen ZU

geschichtlichen Verhältnis VO  3 Kırche und Staat, in Theologie 1m Wandel Festschrift Z.U) 150jährıgen
Bestehen der katholisch-theologischen Fakultät der Universıität Tübıngen 17 ' München/
Freiburg 1967, 155—-178).

Unübersehbar 1st cht 1Ur der Wılle sondern uch die Tatkraft arl eodors, als andesherr ıne
Reihe VonNn Verbesserungen auch 1mM kırchlichen Bereich durchzuführen. Letztlich hatte 1Ur die
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Möglichkeıt, 1e5 eftektıv Zum größten Teıl andelte siıch dabei un Mafßnahmen, die uch
andernorts ergriffen wurden (z.B Beschränkung der Bettelorden, Einführung eines Pfarrkonkurses,
Ausbau und bessere Ausstattung der theologischen Ausbildung, Bemühungen eın gesichertes Ptar-
reieınkommen, Bekämpfung des Aberglaubens, derVersuch, alle Kırchweıihteste auf einen Tag legen,

das » Auslaufen« der Gläubigen verhindern) Vieles erinnert den österreichischen »Retormkatholi-
Z71SMUS« (»Josephinismus«). Hıer bewies die pfälzısche olıtık wen1g Originalıtät.

Auffallend ist, die »Retormen« mıt dem Regijerungsantrıtt arl Theodors beginnend aller
Regel lediglich biıs die Mıtte der sıebziger Jahre reichen; dann lassen sıch SOgar Gegenbewegungen
teststellen. S0 kann z.B ach 1773 aum (mehr) davon gesprochen werden, arl eodor habe sıch der
»ordensteindlichen Tendenz der Aufklärung« angeschlossen (S 79) An der Heıdelberger Universität EeLW:
wurden dıe katholisch-theologischen Lehrstühle vornehmlich mıit Ordensleuten besetzt und ın den
achtziger Jahren proteglerte Karl Theodor zune  en!| die die Aufklärung arbeitenden Franziskaner.
Erinnert sel zudem die allfahrt ZU)] pfälzischen Philipp Von Zell, dıe noch 1780 1INns Leben gerufen
wurde Vielleicht hätte verstärkt die Frage ach verschiedenen Phasen der Politik gestellt werden mussen.

Dıie pfälzische Regierung verstand überdies geschickt taktıeren, wobei Inan sıch die Dıitterenzen
zwıischen den verschiedenen IC  en Gewalten ZUuNutLZe machte (z.B hinsıchtlich der Dispensgewalt).
Zunehmend kooperierte Karl Theodor jedoch mıiıt dem Heilıgen Stuhl die Bischöfe VOT Ort. FEın
Grund hıerfür War sıcher das Bestreben, einheıitliche Verhältnisse in allen Landesteilen herzustellen;
konnten langwierige Verhandlungen mıiıt en zuständigen Bıschöten und Erzbischöten werden.
Dıie Anlehnung-Rom erfolgte bereıts in den fünfzigerJahren; anders entschiıed 4A1 sıch lediglich 1mM »E
Limburg-Styrum«.

Beı der Frage, ob INnan VO:|  3 eiıner »pfälzıschen Retormära«, von eiıner »aufgeklärten Regierung«
sprechen kann, vermiuittelt Mörz eın ambivalentes Bıld Eınerseıits erfolgte EeLW: ın der Verwaltung eın
»moderner«, miniısterieller Ausbau, andererseıts wurde das Kabinett zunehmend Z.U) Instrument absoluti-
stischer »Willkür« Neben eiıner Reihe von Erfolgen, ELW: in der Landwirtschaft der Ausbau der
Inftrastruktur (inwieweıt als solche auch die staatlıche Kontrolle ber auUutOoNOME« Körperschaften
bezeichnet werden kann, ware dıskutieren), steht das Scheitern Vor Ilem großer, kostenintensiver
Projekte. Als hemmenden Faktor beı der »Retorm« tührt Mörz immer wıeder die Persönlichkeit des
Kurfürsten, seın mangelndes Durchsetzungsvermögen, seıne »Mentalıtät« (worunter insbesondere seiıne
relıg1öse Einstellung verstanden wird) Vielleicht wiırd hier ELW: einseltig akzentuiert. Dıie
wirtschaftlıchen, territorialen und bevölkerungsmäßigen Nachteıile, verbunden mıiıt den steten Kriegsein-
wirkungen, die Mörz en 1nNs Feld führt, sollten ernstgenommen werden.

Dıie Schwierigkeit, den abgenutzten und außerst weitschichtigen Begriff »Aufklärung« pOSItIV füllen
und nıcht UTr negatıv abzugrenzen eın grundsätzliches Problem begegnet uch ın der vorliegenden
Arbeıt. Eıne differenziertere Unterscheidung ın verschiedenen Bereichen 1st da hilfreich, weıl bei der Breıite
des VO  _ Mörz gewählten Ansatzes auf die Frage nach der »Aufklärung« keine einheitliche Antwort gegeben
werden kann »Aufklärung« als Staats-, Wırtschafts- und Sozialretorm etrieb mehr der weniger, trüher
oder spater, jeder Landesherr. Das Cu«c Herrscherethos, die Theorie VO' Gesellschaftsvertrag gehören
hıerher. Dabei machte uch arl eodor keine Ausnahme. Gedanken der »Aufklärung« zeıigten sıch beı
arl Theodor iınsbesondere uch Bereich VO|  3 Wissenschaft und Kunst, cht zuletzt die
Gründung der Mannheıimer Akademaie, der Ausbau der Heıidelberger Universıität und seın persönliches
Interesse der (Landes-)Geschichte ZCUSCN. »Aufklärung« schheislic als Kırchenreform, ın
Kirchenfragen, außerte sıch wı1ıe ben angedeutet dıe Feiertagsreduzierung dürfte ZUuUr Wırtschattsretorm
gerechnet werden) Allerdings erfolgte gerade 1im kirchlich-relig1ösen Bereich relatıv bald eın Rückzug.
Vielleicht war: die Politik arl Theodors schärter tassen SCWESCH, waren VO:  —; Mörz verschiedene Phasen
herausgearbeitet worden. Gewünscht hätte InNnan sıch in diesem Zusammenhang auch eınen stärkeren
Vergleich mıiıt dem »späteren« arl Theodor in München. Wenn EeLW: bei »Bildung und Wıssenschaft« auf
»aufgeklärte« Ma{fißnahmen 1n den achtziger Jahren hingewiesen wırd (Kameralschule; Statutenerneuerung

der Unıiversıität), muß auch autf Mafßnahmen verwıesen werden, die ın dieser eıt gerade die
»Aufklärung« ergriffen wurden: 1787 errichtete arl eodor für seine nıederrheinischen Herzogtümer
Jüliıch und Berg ıINn Düsseldort eine eigene katholisch-theologische akultät Leiıtung der Franziskaner.
Sıe WAar ıne Reaktion auf die Bonner »aufgeklärte« Universıität und sollte die VO|  3 Kölner Domkapıtel,
Universıität und Nuntıus gebildete gegnerische Front stärken.

Dıie Untersuchung VO:  a} Mörz steht auf solider und breiter Quellenbasıs. Dıie Liste der VO' Vertasser
besuchten Archive 1st beeindruckend Wer ELW: weıß, wıe schwierig mıiıt den » Kästen Blau und Schwarz« 1m
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Hauptstaatsarchiv München Zzu arbeiten Ist, kann die hiıer erbrachte Leistung würdigen. Auch die Literatur
wurde voll ausgeschöpft; zwischen Fertigstellung der Diıssertation und Drucklegung erschienene Literatur
wurde allerdings cht mehr eingearbeitet.

ZahlreicheTabellen und Beilagen runden dıe gelungene Arbeit ab. Zu edauern bleibt lediglich, dem
umfangreichenerk eın Regıster tehlt. Domuinik Burkard

(HRISTOPH VWEBER: Dıie Territorien des Kirchenstaates 18. Jahrhundert. Vorwiegend ach den Papıeren
des Kardinals Stefano Borgıa zusammengestellt. Frankturt a., M Peter Lang 199  — 444 Brosch.

99,—.

Bereıts ausgehenden 16. Jahrhundert vermehrten sıch zeitgenössische Einschätzungen, die Regie-
rung und der Verwaltungsaufbau des Kırchenstaates auf eiınem hochentwickelten bürokratiıschen Zentralis-
INUuS aufruhten. Die Geschicke der Einwohner jenes 860/70 untergegangenen staatlıchen Gebildes hätten,
WwIıe sıch 1595 der venezianische Gesandte Paolo Paruta vernehmen ließ, dem »absolutesten« Wıllen des
Papstes unterstanden. Er, der Papst, rauche 1m Vergleich zZzu anderen Fürsten seiıner Epoche noch nıcht
einmal auf die Gewohnheiten und Privilegien der verschiedenen Proviınzen Rücksicht nehmen. Es
erscheint daher bei allen 1Ns Mittelalter weıisenden Handlungsmustern iınnerhalb des Stato Pontificıo Im
Anschluß Reinhard und Prodi bedauerliıch, der Kırchenstaat bisher aus dem Fragenzusa.mmen-
hang nach der Entstehung des modernen Staates weitgehend ausgeklammert worden 1st. Das lag und lıegt

daran, dıe ıtalıenısche Regionalgeschichte des Spätmittelalters und der Frühen euzeıt
ergleic Miıttel- und Westeuropa noch relatıv wenig ertorscht ist. Gleichwohl konnten Vor allem die
Arbeiten VO!  ' C. Casanova, R. Volpi und B.G. Zenobi ın den etzten Jahren dieses Defizit erheblich
mildern.

Die un von C. Weber, einem der WO! ıntımsten Kenner der Kurıe des und 19. Jahrhunderts,
vorgelegte Arbeit wird 1es se1l gr nnerhalb der Regionalgeschichtsschreibung Italıens eiıne
Lücke schließen. Der Band eruht auf den Aufzeichnungen des bıslang her als Sammler überaus wertvoller
außereuropäischer Handschriften bekannt gewordenen Kardinals Stefano Borgıa (173 1—1 804). Die Papıere
lagen quası unbenutzt und aum bekannt ın dessen Nachlaß, der von der BibliotecaVatıcana verwahrt wird.
Es handelt sıch bei den VO  3 Weber edierten Archivalien um eIN! Sammlung, die Mons. Borgıa tür eiıne
»historisch-geographisch-politisch-ökonomische Beschreibung« des Kirchenstaates anlegte, "ıne UrcC|
den modernen Staatsgedanken der ‚eit ıktierte Bemühung, die freilich nıe über das Planungsstadium
hinaus gedieh. Die VO|  - Weber austführlich eingeleiteten und sorgfältig kommentierten Tabellen Borgıas
umtassen mıt Ausnahme Avıgnons und des Comtat Venaissın alle Gebietsteile des Kirchenstaates.
Vorausgeschickt wurden als einleitende Übersichten die Geschäftsverteilungspläne der korrespondıieren-
den kurıialen Zentralbehörden, nämlich der Sacra Consulta bzw. des Buon (soverno. Die Tabellen des
Mons Borgıa entstanden, wıe der Verftasser nachweisen konnte, Zusammenhang mıiıt der Volkszählung
Von 768/69 eıner Befragungsaktion heß der Prälat den zuständıgen päpstlichen Gouverneuren ıne
Stichwortliste zugehen, il s1e ıner eingehenden Beschreibung der Terre, Castelli ılle« ıhrer
Sprengel ermuntern. Herausgekommen sınd allerdings verhältnismäßig ungleichartige, »gewissermaßen

einem Je verschiedenen Mafstab« verfertigte Exposes. Sıe vermitteln ber als Ganzes eın relatıv dichtes
Bild von der Topographie, der Verwaltung, der Bevölkerungsentwicklung und des Feudalbesitzes in den
Proviınzen des Kirchenstaates und ZWäaäl, WwWI1e angedeutet, bıs Zur Ebene der »Ville«, der untersten FEinheıit
benennbarer Sıedlungen. Mons. Borgıa, ın dieser Hıinsıcht eın modern anmutender Bürokrat, insıstiıerte
darüber hinaus uch auf die Erfassung der bekannten Rohstoffressourcen, auf die Mitteilung der
vorhandenen Manuftfakturen. Freilich das Fehlen der auf die Moderne verweisenden statistischen
Herrschaftsinstrumentarien, die während des gesamten Mittelalters und der Frühen Neuzeıt mancher
Ausnahmen anzutreffende »kollektive Unfähigkeıt ZUr Fxaktheit« sınd gerade hıer Bereich der
Ökonomie, ber uch ın anderen Teilen der Sammlung mıt Händen greifen. Das mangelnde Wıssen der
päpstlichen Verwaltung von dem ıhr unterstehenden Land 1st erdings nıcht alleın auf die defizitären
bürokratischen und mentalen Bedingungen zurückzuführen, sondern uch auf die des römischen
Zentralismus’ teilweise schwierigen polıtisch-verfassungsrechtlichen Verhältnisse VOoOr Ort Herrschaftsbe-
zırke mıt ganz verschiedenen Stuten historischer Entwicklung konnten sıch einer Verwaltungseinheıit
mehrtach überlagern. Das allerdings sınd Phänomene, dıe sıch aus dem Fehlen modernen interventions-
staatlıchen Handelns erklären und daher keineswegs allein für den Kırchenstaat zutreffen.


